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Exemplarische Kosteninformation gemäß § 63 Absatz 7 
Wertpapierhandelsgesetz für den Verkauf einer Muster-Aktie im 
Kommissionsgeschäft1 

 
Gegenstand dieses Dokuments ist die gesetzlich vorgeschriebene Information vor Geschäftsabschluss über die 
voraussichtlichen Kosten bezogen auf Ihre Anlage. Es handelt sich um Schätzungen auf der Grundlage von 
Annahmen. Die tatsächlichen Kosten können abweichen. 

 
 
I) Auftragsdaten  

Produkt:  Muster-Aktie   
Art des Geschäfts:  Verkauf  Kommissionsgeschäft  
Anzahl Aktien: 100  
Kurs Vortag (Schlusskurs): 100,00 EUR  
Kurswert: 10.000,00 EUR  

 

II) Aufstellung der Kostenpositionen  
    
Ausstiegskosten    

 Dienstleistungskosten2 85,00 EUR  0,85 % 

 Produktkosten 0,00 EUR 0,00 % 

 Fremdwährungskosten 0,00 EUR 0,00 % 

 

III) Kostenzusammenfassung  
 Dienstleistungskosten

² 85,00 EUR  0,85 % p.a. 

 Produktkosten 0,00 EUR 0,00 % p.a. 

 Fremdwährungskosten 0,00 EUR 0,00 % p.a. 

 Gesamtkosten 85,00 EUR 0,85 % p.a. 
 

 
Sofern Sie vor Ihren späteren Aufträgen im Einzelfall eine transaktionsbasierte Kosteninformation wünschen, teilen Sie dies bitte Ihrem 
Kundenbetreuer rechtzeitig vor Geschäftsabschluss mit.

 

 

Für die Berechnung der Provision wird eine Staffel zugrunde gelegt: 
 
Jeweils 10,00 EUR zzgl. 
 
bis Kurswert               5.000,00 EUR     1,00 % 
bis Kurswert             25.000,00 EUR     0,75 % 
bis Kurswert             50.000,00 EUR     0,50 % 
ab Kurswert             50.,000,00 EUR     0,40 % 
zzgl. Börsenspesen 
 
(Minimum 15,00 EUR zzgl. Börsenspesen) 
 
Bei der dargestellten Berechnung wurde die für den angenommenen Anlagebetrag einschlägige Staffel in Höhe von 10,00 EUR zzgl. 0,75 % vom 
Kurswert zugrunde gelegt. Die tatsächlichen Kosten können entsprechend der Staffelung von der Beispielrechnung abweichen. 
 

 

 

 

                                                           

  
  

1  Die exemplarische Kostenberechnung bezieht sich auf den Verkauf einer Aktie. Bei anderen Produktgattungen können abweichende  Dienstleistungskosten anfallen.
2  Bei Ausführung über in-  oder ausländische Börsen oder sonstige Handelsplätze können Fremdkosten in Form unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercourtage), Kosten oder 
Steuern  nach Vorgabe des Börsen-/Handelsplatzes anfallen und werden zusätzlich in Rechnung gestellt.
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